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 Veröffentlicht am 07.10.1998

Rechtssatz

Kraftfahrzeugwracks auf einem Schrottplatz, die eine Identi.zierung nach Marke und Type nicht mehr mühelos

ermöglichen, bedürfen keiner näheren Beschreibung im Pfändungsprotokoll. Nicht erforderlich ist auch deren

Zählung, solange eine solche nicht wegen besonderer wertbestimmender Faktoren geboten ist.
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